
erfordert, das Rechte zu finden, das diskret genug ist, als Hintergrund 

von Möbel und Bildern nicht unruhig und anspruchsvoll zu wirken und 

die Harmonie zu stören. Im allgemeinen gilt auch für die gemusterten Wand- 

flächen|die Regel, daß sie in Farbe und Zeichnung als bloße Fläche und Unter¬ 

grund, der für sich allein" keine Geltung beanspruchen darf, zu wirken hat. 

Daß man die hellen Farben vorzieht, ist in dem modernen hygienischen 

Bedürfnisse begründet, das nach Licht und Luft heischt, die in der 

Stadt kostbare Güter sind. Aus diesem Grunde hat man die Stoffgardinen 

durch Vorhänge aus leichtem dünnen Zeug ersetzt, indischer Seide oder 

Leinen mit Aufnäharbeit, daran sich der Kunstfleiß der Hausfrau zeigen 

mag. Für Aufnäharbeit geben die Leistungen moderner Künstler und 


